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Anerkennung von Veranstaltungen als
Bildungszeit nach dem Bremischen
Bildungszeitgesetz

In Bremen besteht fir alle Arbeitnehmende ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte
Freistellung fur die Teilhabe an Bildung. Die Weiterbildungsveranstaltung muss als
Bildungszeit anerkannt sein.

Basisinformationen

In Bremen besteht fir alle Arbeitnehmende ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte
Freistellung fir die Teilhabe an Bildung. Die Weiterbildungsveranstaltung muss als
Bildungszeit anerkannt sein. Die Regelungen zum Anerkennungsverfahren finden sich im
Bremischen Bildungszeitgesetz (BremBZG) und in der Verordnung tber die Anerkennung
von Bildungsveranstaltungen nach dem Bremischen Bildungszeitgesetz (BremBZG-VO).

Voraussetzungen

o Der Veranstalter verfligt Gber eine mindestens einjahrige Erfahrung in der Planung
und Organisation von Bildungsveranstaltungen.

o Die hauptberufliche padagogische Planung und Betreuung der
Bildungsveranstaltungen erfolgt durch aufgabenspezifisch qualifiziertes Personal.

o Der Veranstalter ist geeignet. Die Eignung des Veranstalters liegt vor, wenn es sich
um eine staatliche Einrichtung handelt oder durch eine externe Zertifizierung
nachgewiesen wird, dass der Veranstalter tiber ein Qualitdtsmanagementsystem
verfugt und auch im Ubrigen keine Umstande vorliegen, die der Eignung des
Veranstalters entgegenstehen.

o Die Veranstaltung muss allen Personen offenstehen. Daftir muss sie Offentlich
angekindigt werden und die Teilnahme darf nicht nach Zugehdorigkeit zu Parteien,
Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Betrieben oder sonstigen Vereinigungen
eingeschrankt werden.

o Die Veranstaltung muss mindestens einen Tag dauern. Im Falle eintagiger
Veranstaltungen umfasst der Unterricht mindestens acht Unterrichtsstunden a 45
Minuten, bei mehrtagigen Veranstaltungen sind durchschnittlich mindestens sechs
Unterrichtsstunden a 45 Minuten pro Tag durchzufuhren. Zeiten der An- und Abreise
werden nicht berucksichtigt.
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Ablauf

Zustéandig fur die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem BremBZG ist der
Senator fur Kinder und Bildung. Die Anerkennungsvoraussetzungen sind in der
Verordnung uber die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem BremBzZG
definiert.

Der Antrag auf Anerkennung einer Bildungsveranstaltung als Bildungszeit ist vom
Veranstalter schriftlich auf dem Postweg oder per E-Mail und in deutscher Sprache
einzureichen an:

Der Senator fur Kinder und Bildung
Referat 23

Rembertiring 8 - 12

28195 Bremen

E-Mail: bildungszeit@bildung.bremen.de

Hierzu ist der vom Senator fir Kinder und Bildung herausgegebene Vordruck zu
verwenden.

Bendétigte Unterlagen

o Ausgefllltes Antragsformular
o Kompetenzorientierter Seminarplan
= aus dem das Bildungsziel, die Inhaltsfelder, die Kompetenzerwartungen und die
Lerngegenstande hervorgehen
o Zeitplan
o Nachweis Uber ein extern zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem
= bei nicht-staatlichen Einrichtungen

Zustandige Stellen

- Der Senator fiir Kinder und Bildung | Referat 23 - Allgemeine,
berufliche und politische Weiterbildung, auerschulische

Berufsbildung, Lehrkraftebildung

= 0421 361-13222

0421 496-6026

Rembertiring 8-12, 28195 Bremen
Website
referat23@bildung.bremen.de
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https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-kinder-und-bildung/der-senator-fuer-kinder-und-bildung-referat-23-allgemeine-berufliche-und-politische-weiterbildung-ausserschulische-berufsbildung-lehrkraeftebildung-11907
http://www.bildung.bremen.de
mailto:referat23@bildung.bremen.de

Formulare

o Antrag auf Anerkennung einer Weiterbildungsveranstaltung zur
Bildungsfreistellung / zur Bildungszeit (pdf, 159.1 KB)

Gebiihren | Kosten

Die Antragsbearbeitung erfolgt kostenfrei. Durch die Erflllung der Voraussetzungen
(Zertifizierungsverfahren fur das Qualitditsmanagementsystem) kdnnen der
antragstellenden Einrichtung Kosten entstehen, die nicht Gbernommen werden.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Der Antrag ist spatestens drei Monate vor Beginn der Veranstaltung bei der zustandigen
Behorde schriftlich, d.h. auf dem Postweg oder per E-Mail einzureichen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitung erfolgt ca. 2 bis 3 Monate vor dem Veranstaltungsbeginn (unabhéngig
vom Eingangsdatum).

Rechtsgrundlagen

o Bremisches Bildungszeitgesetz
o Verordnung uber die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem
Bremischen Bildungszeitgesetz vom 17. Oktober 2017

Weitere Informationen

o Weitere Informationen und die fir das Anerkennungsverfahren erforderlichen
Formulare

Aktualisiert am 17.10.2025
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https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Bremen_Antrag_Bildungszeit_2019.pdf
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-bildungszeitgesetz-brembzg-vom-18-dezember-1974-105314?template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-anerkennung-von-bildungsveranstaltungen-nach-dem-bremischen-bildungszeitgesetz-vom-17-oktober-2017-106409?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.bildung.bremen.de/bildungszeit-189319

	 Anerkennung von Veranstaltungen als Bildungszeit nach dem Bremischen Bildungszeitgesetz 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 23 - Allgemeine, berufliche und politische Weiterbildung, außerschulische Berufsbildung, Lehrkräftebildung

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


